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Beispielsfall ,, Kater Felix“

Augsburger Allgemeine
Kranke Katze nicht behandelt — Frau wegen

Tierqualerei verurteilt

PLUS+ PROZESS IN AUGSBURG

Kater ,,Felix* musste qualvoll sterben
- weil sich die Besitzerin den Tierarzt
nicht leisten wollte

»Felix« hatte sofort behandelt werden mussen, das stellte eine Tierklinik fest. Doch die
Besitzerin weigerte sich, die Kosten waren ihr zu hoch. Der Kater starb mit groRen
Schmerzen. Das kostet die Halterin nun einiges.

Eine 29-Jahrige wird in Augsburg verurteilt, weil sie fiir ihre Katze
arztliche Hilfe ablehnte — aus finanziellen Griinden. Wie es zu dem

Urteil kam.

27.05.2025, 10.29 Uhr

o0 . . .
2 DeineTierwelt Magazm MNews Ratgeber Gesundheit v Hunde Katzen Alle Tiere ¥ Tierschutz

Mews » Urteil gegen Halterin: Behandlung K stirbt

Urteil gegen Halterin: Behandlung war zu
teuer — Kater stirbt

Weil sie ihrem schwer kranken Kater aus Kostengriinden eine dringend nétige Behandlung
verweigerte, ist eine 29-jahrige Frau aus Bayern wegen Tierquélerei verurteilt worden. Das
Amtsgericht Augsburg verhangte eine hohe Geldstrafe.

9 von Justus Wildhagen 29. Mai 2025
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Die Schweigepflicht

Darf ich sowas melden oder

mache ich mich strafbar?
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Die Schweigepflicht nach StGB

§ 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB:

Wer unbefugt ein fremdes, zum persénlichen Lebensbereich gehérendes
Geheimnis offenbart, das ihm als Tierarzt anvertraut worden oder sonst
bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bestraft.
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Die Schweigepflicht nach StGB

Schutzgut des § 203 StGB nach h. M.:

* Der individuelle und hochstpersdnliche Geheimbereich der einzelnen
Person, verbunden mit der Moglichkeit, selbst zu entscheiden, welcher
Sachverhalt zu welchem Zeitpunkt offenbart wird

* In Anknipfung an das verfassungsrechtlich garantierte allgemeine
Personlichkeitsrecht und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
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Die Schweigepflicht nach StGB

Grund der Strafbarkeit:

* Nicht: Das besondere Vertrauen in die Verschwiegenheit der Trager:innen
bestimmter Berufe oder die besondere soziale Bedeutung bestimmter
Berufsgruppen

e Sondern: Faktischer Offenbarungszwang der Betroffenen gegeniber
bestimmten Berufsgruppen
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Die Schweigepflicht nach StGB

Geheimnis:

Tatsachen, die sich auf die betroffene Person beziehen und nur einem
begrenzten Personenkreis bekannt sind und an deren Geheimhaltung die
Person, die sie betreffen (sog. Geheimnistrager), ein von ihrem Standpunkt
aus sachlich begrindetes Interesse hat oder bei eigener Kenntnis der
Tatsache haben wurde.

* Verstandliches Geheimhaltungsinteresse (nicht verniinftig)
* Auf einen moralisch billigenswerten Inhalt kommt es dabei nicht an

e 7. B. auch das Planen einer verbotenen Handlung
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Die Schweigepflicht nach StGB

Kein Geheimnis:

* Was jede:r wahrnehmen kann

* Krankheiten oder Probleme, die das Tier dispositionsbedingt hat
Sondern:

Insbesondere Schmerzen, Leiden oder Schaden, die durch Kund:innen von
Tierarzt:innen entstehen, entweder, weil sie diese dem Tier zufligen oder weil sie
es nicht behandeln lassen

Beispielsituationen fiir Tierarzt:innen:

* Behandlung eines Tiers in der Praxis, das Anzeichen davon tragt, dass es
misshandelt wird

* Besuch eines Hofs, auf dem feststellt wird, dass Tiere vernachlassigt werden
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Die Schweigepflicht nach StGB

§ 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB — ,,ihm als Tierarzt anvertraut worden oder sonst
bekanntgeworden ist“:

* Tierarzt:innen erlangen in beruflicher Tatigkeit Kenntnis von einem
Tierschutzfall

 Betroffene Personen erzahlen Tierarzt:innen selbst von dem Geheimnis
oder Tierarzt:innen erfahren auf andere Weise davon
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Rechtfertigender Notstand

§ 34 StGB:

Wer in einer gegenwartigen, nicht anders abwendbaren Gefahr fir Leben,
Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht,
um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht
rechtswidrig, wenn bei Abwagung der widerstreitenden Interessen,
namentlich der betroffenen Rechtsgliter und des Grades der ihnen
drohenden Gefahren, das geschutzte Interesse das beeintrachtigte
wesentlich Uberwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes
Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.
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Rechtfertigender Notstand

Geschiitztes Rechtsgut:

Jedes rechtlich geschitzte Interesse, unabhangig davon, von welchem Teil der
Rechtsordnung es geschiitzt wird = Auch Rechtsgiter der Allgemeinheit

Tierschutz streitig

,Nach allgemeiner Auffassung ist der Tierschutz ein anderes Rechtsgut iSd § 34 StGB und
daher notstandsféhig. Er ist gem. Art. 20 a GG als Staatsschutzziel verfassungsmallig
verankert und Uber das Tierschutzgesetz als auch die Verordnung zum Schutz
landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer Tiere rechtlich ausgestaltet. Unerheblich ist
insoweit, dass das gefahrdete Rechtsgut, der Tierschutz, nicht den Angekl. selbst zusteht,
denn § 34 StGB umfasst auch Rechtsguter der Allgemeinheit (...). Art. 20 a GG entfaltet
zwar keine unmittelbare Drittwirkung, bindet aber den Staat und seine Organe. Fir die
Judikative bedeutet dies, unbestimmte Rechtsbegriffe im Sinne dieses Staatsziels: Schutz
der Umwelt und der Tiere zu interpretieren (...). Dies gilt auch fir die Auslegung von § 34
StGB.” (OLG Naumburg, Urt. v. 22.02.2018, Rv 157/17)

Tierschutz als ,,Gemeinwohlbelang” (BVerfG, Urt. v. 15.01.2002, 1 BvR 1783/99)
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Rechtfertigender Notstand

Gegenwartige Gefahr:

e Gefahr ist ein Zustand, bei dem es nach den konkreten tatsachlichen Umstanden
wahrscheinlich ist, dass ein Schaden eintritt

* Gegenwartig ist sie, ,wenn bei naturlicher Weiterentwicklung der Dinge der
Eintritt eines Schadens sicher oder doch hochstwahrscheinlich ist, falls nicht
alsbald Abwehrmaflinahmen getroffen werden® (8GH, Beschl. v. 28.06.2016, 1 StR 613/15)

* Ein Verstol? gegen das Tierschutzrecht liegt bereits vor bzw. es droht eine Wiederholung eines
Verstol3es gegen das Tierschutzrecht

* Esist aufgrund konkreter Anhaltspunkte mit einem erstmaligen Verstol} gegen das
Tierschutzrecht zu rechnen und es sind noch keine Schmerzen, Leiden oder Schaden beim

Tier eingetreten

* Wahrscheinlichkeit: Je schwerer der drohende Schaden, desto geringere
Anforderungen sind an den Grad der Wahrscheinlichkeit dieses Schadenseintritts

zu stellen
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Rechtfertigender Notstand

Gefahr — Verstof3e gegen Tierschutzrecht:
Zum Beispiel gegen:

* §1S. 2TierSchG

e §2 Nr. 1, 2 TierSchG

 § 17 TierSchG
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Rechtfertigender Notstand

Verstol gegen § 17 TierSchG:

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. ein Wirbeltier ohne vernlinftigen Grund totet oder
2. einem Wirbeltier

a) aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder

b) langer anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen
oder Leiden

zufugt.
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Rechtfertigender Notstand

Verstol gegen § 2 Nr. 1 TierSchG:

Wer ein Tier halt, betreut oder zu betreuen hat, muss das Tier seiner Art und

seinen Bediirfnissen entsprechend angemessen ernahren, pflegen und
verhaltensgerecht unterbringen.
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Rechtfertigender Notstand

Verstol gegen § 2 Nr. 1 TierSchG:

Erndhrung Deckung des physiologischen Bedarfs im Hinblick auf Menge,
Zusammensetzung und Qualitat der Nahrung

Mangel-, Unterernahrung,
Verschmutzung der Futter- und
Wasserstellen, verdorbenes oder
ungeeignetes Futter

Pflege Regelmalige tagliche Beobachtung des Tieres, gute Behandlung,
Reinhaltung des Aufenthaltsbereichs, Bewahrung der Tiere vor
Schmerzen und Parasiten, Gesundheitsfiirsorge und -vorsorge,
Vorstellung beim Tierarzt bei Krankheit oder
Krankheitsverdacht, Ausdriicken von Zuwendung gegentber
dem einzelnen Tier

Unterbringung Den Grundbediirfnissen des Tieres muss Rechnung getragen
werden, was der Fall ist, wenn die zu den einzelnen
Funktionskreisen des Tieres geh6renden Verhaltensablaufe
ungehindert stattfinden kdnnen und nicht, zumindest nicht in
erheblichem Ausmal zurlickgedrangt werden;
Normalverhalten unter naturnahen Haltungsbedingungen
malgeblich

Struppiges/verfilztes/verdrecktes
Fell/Federkleid, unbehandelte
Verletzungen, fehlende medizinische
Versorgung

Einschrankung von Funktionskreisen
(insbes. Nahrungserwerbsverhalten,
Ruhe- und Schlafverhalten,
Korperpflegeverhalten,
Sozialverhalten, Erkundung und
Bewegung)
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Rechtfertigender Notstand

Verstol gegen § 2 Nr. 2 TierSchG:

Wer ein Tier halt, betreut oder zu betreuen hat, darf die Moglichkeit des
Tieres zu artgemalier Bewegung nicht so einschranken, dass ihm
Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schaden zugefiigt werden.
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Rechtfertigender Notstand

Verstol} gegen § 1 S. 2 TierSchG:

Niemand darf einem Tier ohne verniinftigen Grund Schmerzen, Leiden oder
Schaden zufligen.
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Rechtfertigender Notstand

Keine andere Abwendbarkeit der Gefahr
§ 34 StGB:

Wer in einer gegenwartigen, nicht anders abwendbaren Gefahr fur (...) ein
anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem
anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn {(...)

* Geeignetheit
e Erforderlichkeit — mildestes Mittel
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Rechtfertigender Notstand

Keine andere Abwendbarkeit der Gefahr

* Geeignetheit: Ein Mittel ist geeignet, wenn mit seiner Hilfe der gewunschte
Erfolg gefordert werden kann.
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Rechtfertigender Notstand

Keine andere Abwendbarkeit der Gefahr

e Erforderlichkeit: Die MalSinahme ist nicht erforderlich, wenn das Ziel der
Mallnahme durch ein anderes, gleich wirksames Mittel erreicht werden
kann.

Gesprach mit der betroffenen Person

Aufzeigen der Rechtswidrigkeit der Handlung/Haltung

Aufzeigen der Moglichkeit, sich selbst Hilfe z. B. beim Veterinaramt zu holen
Erfolglosigkeit/Aussichtslosigkeit solcher Kommunikation
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Rechtfertigender Notstand

Abwagung der widerstreitenden Interessen
§ 34 StGB:

Wer in einer gegenwartigen, nicht anders abwendbaren Gefahr fir (...) ein
anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem
anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwagung der
widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgliter und
des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschitzte Interesse das
beeintrachtigte wesentlich Uberwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein
angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.
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Rechtfertigender Notstand

Abwagung der widerstreitenden Interessen

* Gegenuberstellung der kollidierenden Rechtsgliter unter Berlicksichtigung
der konkreten Lebenssituation

e Das Erhaltungsinteresse (Interesse am Tierschutz) muss das
Eingriffsinteresse (Geheimhaltungsinteresse) wesentlich tGiberwiegen

* Abstrakte Strafrahmenbetrachtung
Dauerdelikt bei Haltungsdelikten
Belastung auch des Menschen durch TierschutzverstolRRe

Grad der Gefahr: Intensitat der drohenden Verletzung, Nahe der Gefahr, Schwere der
Schmerzen, Leiden und Schaden, Wahrscheinlichkeit des Eintritts

Wertung des Staatsziels Tierschutz und des Tierschutzes
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Irrtum Uber rechtfertigenden Notstand

Erlaubnistatbestandsirrtum

* Die Voraussetzungen eines Rechtfertigungsgrundes sind objektiv nicht
gegeben

» Tater:in glaubt jedoch irrig, diese lagen vor

* Die von Tater:in irrig angenommenen Umstande wirden Verhalten
tatsachlich rechtfertigen

 Fehlende Unrechtseinsicht
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Berufsordnung fur Tierarzte

e Unterschiedliche Regelungen zur Schweigepflicht

* § 3 Berufsordnung der Tierarztekammer Bremen:

Jrierarztinnen und Tierarzte sind verpflichtet, (...) GUber das zu schweigen, was ihnen im
Rahmen ihrer beruflichen Tatigkeit anvertraut oder bekannt geworden ist, und dafir
Sorge zu tragen, dass alle Personen, die Kenntnisse aus dieser beruflichen Tatigkeit
erlangt haben, die Schweigepflicht erfillen. Diese Schweigepflicht besteht nicht, wenn
offentliche Belange die Bekanntgabe von Feststellungen erforderlich machen.”
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Zusammenfassung

e Fir Tierarzt:innen gilt grundsatzlich eine Schweigepflicht nach dem
Strafgesetzbuch.

* Ein Verstold gegen die Schweigepflicht kann aber unter bestimmten
Voraussetzungen gerechtfertigt sein, bei Vorliegen einer Gefahr fiur die
Tiere, wenn ein milderes Mittel, den Tierschutzfall zu verhindern oder
aufzuldsen, nicht ersichtlich ist und die Abwagung der widerstreitenden
Interessen zugunsten des Tierschutzes ausfallt.

* Einzelfallbetrachtung!
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Vielen Dank fiir lhre Aufmerksamkeit!

Linda Gregori

Stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Juristischen Gesellschaft fir Tierschutzrecht e.V.
LittenstrafSe 108

10179 Berlin

E-Mail: l.gregori@djgt.de

29.11.2025 1. Mannheimer Tagung Tierschutzrecht




	Folie 1: 1. Mannheimer Tagung Tierschutzrecht
	Folie 2: Beispielsfall „Kater Felix“
	Folie 3: Die Schweigepflicht
	Folie 4: Die Schweigepflicht nach StGB
	Folie 5: Die Schweigepflicht nach StGB
	Folie 6: Die Schweigepflicht nach StGB
	Folie 7: Die Schweigepflicht nach StGB
	Folie 8: Die Schweigepflicht nach StGB
	Folie 9: Die Schweigepflicht nach StGB
	Folie 10: Rechtfertigender Notstand
	Folie 11: Rechtfertigender Notstand
	Folie 12: Rechtfertigender Notstand
	Folie 13: Rechtfertigender Notstand
	Folie 14: Rechtfertigender Notstand
	Folie 15: Rechtfertigender Notstand
	Folie 16: Rechtfertigender Notstand
	Folie 17: Rechtfertigender Notstand
	Folie 18: Rechtfertigender Notstand
	Folie 19: Rechtfertigender Notstand
	Folie 20: Rechtfertigender Notstand
	Folie 21: Rechtfertigender Notstand
	Folie 22: Rechtfertigender Notstand
	Folie 23: Rechtfertigender Notstand
	Folie 24: Irrtum über rechtfertigenden  Notstand
	Folie 25: Berufsordnung für Tierärzte
	Folie 26: Zusammenfassung
	Folie 27

